Ingenieurvertrag
Leistungen XY

	zwischen der 




	Stadt Hagen
Der Oberbürgermeister
Rathausstr. 11
58095 Hagen


	
	nachstehend Auftraggeber genannt


	und dem Ingenieurbüro 






	(Name)
(Straße, Nr.)
(PLZ, Ort)

vertreten durch (Name)


	
	nachstehend Auftragnehmer genannt



wird folgender Vertrag geschlossen:	

	§ 1
	Gegenstand des Vertrages


	
	Gegenstand dieses Vertrages sind nach Maßgabe der nachfolgenden Vertragsbestimmungen Leistungen gemäß § XX

	§ 2
	Grundlagen des Vertrages


	
	Dem Vertrag liegen zugrunde:
· die mit dem Planungsbüro PLANORAMA abgestimmte Freianlagenplanung der LP2 (s. Anlage 1)
· der Kostenrahmen aus den Leistungsbeschreibungen zur Objektplanung Ingenieurbauwerke sowie der Tragwerksplanung (s. Anlage 2 und 3)
· das geprüfte Honorarangebot des Auftragnehmers vom XX.XX.XX (s. Anlage 4)
· Siemon Bewertungstabelle (s. Anlage 5)
· Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB – der Stadt Hagen für Verträge mit freiberuflich Tätigen (s. Anlage 6)

Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten ergänzend nacheinander:
Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB – der Stadt Hagen für Verträge mit freiberuflich Tätigen, die hiermit ausdrücklich in den Vertrag einbezogen werden (s. Anlage). Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages geltenden Fassung.
· Das Bürgerliche Gesetzbuch – im Folgenden „BGB“ genannt –, insbesondere die Bestimmungen über den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB), ansonsten der Vorschriften über den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB).
· Alle für das Bauvorhaben und seine Durchführung einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen des Baugesetzbuches mit Nebengesetzen und der maßgeblichen Bauordnung mit Nebengesetzen, mit Stand im Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen.
· Alle auf dem Gebiet der Europäischen Union und in Deutschland einschlägigen technischen Normen und Regelwerke, ferner alle einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien, mit Stand im Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen.
· Die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
· Die Besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen), die hiermit ausdrücklich in den Vertrag einbezogen werden

	
	Der Auftragnehmer bestätigt, dass er ein Exemplar der o.g. Besonderen Vertragsbedingungen des Landes NRW erhalten hat.


	
	Angebotsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil. 


	
	Bei Widersprüchen geht die höherrangige der nachrangigen Bestimmung vor. Ein Widerspruch liegt jedoch nicht vor, soweit die höherrangige Bestimmung lediglich allgemeine Vorgaben für die zu erbringende Leistung enthält, die durch die nachrangige Regelung konkretisiert werden. Vorrangig ist jedoch immer der Text dieses Vertrages. Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber den aus seiner Sicht bestehenden Widerspruch zur Entscheidung vorzulegen, wobei der Auftraggeber eine Entscheidung unter Berücksichtigung der wechselseitig berechtigten Interessen und Projekterfordernisse trifft.



	§ 3
	Vertragsleistungen des Auftragnehmers


	3.1
	Der Unternehmer hat die Grundleistungen zu den nachfolgenden Leistungsphasen der Fachplanung XY zu erbringen, soweit sie jeweils gemäß nachstehender Tabelle und nachfolgenden Regelungen stufenweise beauftragt sind:


	Leistungsphasen
	mit Vertrags-abschluss beauftragt
	mit Abruf
2. Stufe beauftragt
	mit Abruf
3. Stufe beauftragt
	mit Abruf
4. Stufe beauftragt

	1. Grundlagenermittlung
	☒	☐	☐	☐
	2. Vorplanung (Projekt-/Planungsvorbereitung)
	☒	☐	☐	☐
	3. Entwurfsplanung (System-/Integrationsplanung)
	☒	☐	☐	☐
	4. Genehmigungsplanung
	☐	☒	☐	☐
	5. Ausführungsplanung
	☐	☒	☐	☐
	6. Vorbereitung der Vergabe
	☐	☐	☒	☐
	7. Mitwirkung bei der Vergabe
	☐	☐	☒	☐
	8. Objektüberwachung und Dokumentation
	☐	☐	☐	☒
	9. Objektbetreuung
	☐	☐	☐	☒

	
3.1.1
	
Mit dem Abschluss dieses Vertrages wird der Auftragnehmer mit den Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 3 gemäß § XX HOAI (1. Stufe = Vertragsabschluss) einschl. etwaiger aus dem finalen Honorarangebot ergebender Besonderer Leistungen/ Beratungsleistungen beauftragt.


	3.1.2
	Es ist beabsichtigt, den Auftragnehmer mit den weiteren Grundleistungen gemäß § XX HOAI i. V. m. Anlage XX zur HOAI stufenweise wie folgt weiter zu beauftragen:
· 2. Stufe Grundleistungen der Leistungsphase 4 und 5
einschl. etwaiger Besonderer Leistungen und Beratungsleistungen
· 3. Stufe Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7
einschl. etwaiger Besonderer Leistungen und Beratungsleistungen
(wobei die Tragwerksplanung mit Erbringung der Leistungsphase 6 als abgeschlossen gilt)
· 4. Stufe Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9
einschl. etwaiger Besonderer Leistungen und Beratungsleistungen


	3.2
	Der Vertrag mit sämtlichen Pflichten und Rechten wird ab der 2. Beauftragungsstufe von den
Wirtschaftsbetrieben Hagen
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Hagen
Eilper Straße 132 - 136, 58091 Hagen

übernommen. Sollten weitere Leistungen im Rahmen der stufenweisen Beauftragung abgerufen werden, werden nicht der Auftraggeber, sondern die Wirtschaftsbetriebe Hagen (WBH) als neuer Auftraggeber die Abruferklärung abgeben. Mit dem Zugang der Abruferklärung erfolgt die Vertragsübernahme durch die WBH. Der Auftraggeber scheidet ab dem Zeitpunkt aus dem Vertrag mit dem Unternehmer aus und die WBH tritt in den bestehenden Vertrag ein. Sämtliche Rechte und Pflichten, insbesondere Mängelansprüche zu den Leistungen aus der 1. Beauftragungsstufe, stehen mit der Vertragsübernahme der WBH zu.
Der Unternehmer stimmt der Vertragsübernahme durch den WBH mit dem Zustandekommen dieses Vertrages (klarstellend: mit dem Zuschlag auf das Angebot des Auftragnehmers) bereits uneingeschränkt und unwiderruflich zu.
Der WBH hat der Übernahme des Vertrages nach den vorgenannten Regelungen mit Erklärung vom XX.XX.XX zugestimmt.

	
3.3
	
Der Auftragnehmer schuldet in jeder beauftragten Leistungsphase ein mängelfreies, vertragsgerechtes und funktionstaugliches Werk, selbst wenn die hierfür erforderlichen Leistungen in diesem Vertrag oder seinen Anlagen bzw. den Leistungsbildern der HOAI nicht oder nur unvollständig beschrieben werden.


	
	Die vertragsgemäße Leistungserbringung erfordert eine aktive, vom Auftragnehmer gesteuerte und geführte Zusammenarbeit mit den weiteren Projektbeteiligten einschließlich der Identifikation von Schnittstellen oder der Beseitigung von etwaigen Widersprüchen zwischen Planungsleistungen des Auftragnehmers und denen der weiteren Projektbeteiligten sowie die Koordination und Integration deren Leistungen mit bzw. in die Leistungen des Auftragnehmers.


	
	Als Mindeststandard schuldet der Auftragnehmer die Erbringung der in Anlage XX zu § XX HOAI aufgezählten Grundleistungen mit den sich hieraus ergebenden Teilerfolgen, soweit für die Projektrealisierung erforderlich sowie die zur Herbeiführung der vereinbarten Planungsziele ggf. erforderlichen Besonderen Leistungen nach HOAI.


	
	Die Leistungen sind sukzessive entsprechend dem jeweiligen Stand der Planung zu erbringen.


	3.4
	Der Auftragnehmer hat die anrechenbaren Kosten des Bauvorhabens nach DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2018 zu ermitteln (§ 4 HOAI). Soweit Teilleistungen im Rahmen der Auftragsvergabe an Handwerker zu funktionalen Einheiten zusammen zu fassen sind bzw. zusammengefasst werden, hat der Auftragnehmer die Kosten für derartige Vergabeeinheiten zu ermitteln, und zwar auch dann, wenn sich im Einzelfall eine Abweichung von der DIN 276 ergeben sollte.


	
	Sofern der Auftraggeber den Auftragnehmer nur mit einzelnen Leistungen bzw. Leistungsphasen für ein konkretes Bauvorhaben beauftragt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, weitere Leistungen bzw. Leistungsphasen gemäß Anlage XX § XX HOAI zu übernehmen, wenn der Auftraggeber sie ihm überträgt.


	
	Die in diesem Vertrag enthaltenen Vertrags-, Leistungs- und Honorarregelungen gelten gleichermaßen auch für die weiteren dem Unternehmer übertragenen Vertragsleistungen. Ein Rechtsanspruch des Unternehmers auf eine Weiterbeauftragung besteht nicht. Aus der Stufenbeauftragung kann der Unternehmer keinen Anspruch auf Erhöhung des Honorars oder auf Schadensersatz ableiten.


	
	Der Auftraggeber behält sich vor, die Übertragung der Leistungen auf einzelne Abschnitte des Bauwerks zu beschränken. Er behält sich weiter vor, den Leistungsumfang insbesondere aus bautechnischen, funktionalen oder fiskalischen Gründen nachträglich zu ändern.


	3.5
	Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer ferner folgende Besonderen und / oder Zusätzlichen Leistungen gem. § 3 und Anlage 12 Nr. 12.1/ Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI: 

	
	…….

	
	

	§ 4
	Termine


	4.1
	Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass eine reibungslose und effektive Projektabwicklung gewährlistet ist.

Sämtliche Leistungen sind in enger Absprache mit der Stadt Hagen bzw. dem WBH und dem von der Stadt Hagen beauftragten Büro PLANORAMA Landschaftsarchitektur zu erbringen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, direkt mit PLANORAMA Landschaftsarchitektur zu kommunizieren, die Planungsvorgaben zu prüfen sowie sich bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen abzustimmen. Die Kommunikation und Zusammenarbeit erfolgt regelmäßig und dokumentiert. Die Stadt Hagen ist über wesentliche Entwicklungen, Änderungen oder Abstimmungen zu informieren.


	4.2
	Der mit dem Auftraggeber abgestimmte Terminplan des Büros PLANORAMA Landschaftsarchitektur wird Vertragsbestandteil. 

Ein Auftakttermin soll in KW 4 – voraussichtlich am 22.01.2026 – stattfinden.


	4.3
	Ist die Einhaltung des Terminplans nicht möglich, so hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unter Angabe von Gründen unverzüglich schriftlich mitzuteilen.


	4.4
	Der Auftragnehmer hat bei einer eingetretenen oder sich abzeichnenden Störung des Terminplans dem Auftraggeber unaufgefordert darzulegen, ob und wie der Anschluss an den Terminplan wieder erreicht werden kann. 


	4.5
	Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber umgehend mitzuteilen, ob eine Terminverzögerung Mehr- oder Zusatzkosten für das Bauvorhaben verursacht. Ist dies der Fall, hat er ihm zudem die voraussichtlichen Kosten mitzuteilen.


	§ 5
	Vergütung / Honorarvereinbarung


	5.1
	Das Honorar berechnet sich nach den anrechenbaren Kosten der Baukonstruktionen,
der Honorarzone, der das Objekt angehört, nach dem Leistungsumfang gem. § 3 dieses Vertrages und der zugehörigen Honorartafel nach § 44 Abs. 1 HOAI.


	5.1.1
	Die anrechenbaren Kosten werden auf der Grundlage der nach DIN  276-4 in der Fassung vom Dezember 2018 berechnet.


	5.2
	Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Honorarparameter:  


	5.2.1
	Honorarzone:
I bzw. II, Basissatz


	5.2.2
	Die Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen 1-9 für Ingenieurbauwerke und 1-6 für die Tragwerksplanung sind den Leistungsbeschreibungen in den Anlagen 2 und 3 gem. § 43 und § 51 HOAI zu entnehmen. 


	
	Die Bewertung der Grundleistungen erfolgte im Rahmen der Angebotsabgabe durch den Auftragnehmer.


	5.2.3
	Der Umbau- oder Modernisierungszuschlag gem. § 44 HOAI Abs. 6 beträgt 0 % des Honorars.


	5.2.4
	Der Instandsetzungszuschlag gem. § 12 HOAI beträgt 0 % des Honorars der Leistungsphase 8.


	5.2.5
	Für die Besonderen bzw. Zusätzlichen Leistungen gem. § 3.5 dieses Vertrages wird folgendes vereinbart: 


	
	Die Abrechnung erfolgt nach tatsächl. Aufwand:
für einen Ingenieur á 95,- €/Std., zzgl. 4% Nebenkosten, zzgl. der zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen MwSt.


	5.2.6
	Sämtliche Nebenkosten nach § 14 Abs. 2 HOAI 2021, einschl. aller Reisekosten (Fahrt- und Übernachtungskosten) werden mit pauschal 4 % des Nettohonorars der Grundleistungen vergütet.
Darin enthalten sind Planvervielfältigungen in 5-facher Ausfertigung. Vervielfältigungen, die nicht zum geschäftsüblichen Gebrauch innerhalb des Projektes zu erstellen sind, werden gesondert vergütet.


	5.2.7
	Die Umsatzsteuer für das Honorar und die Nebenkosten wird in der z. Zt. der Rechnungslegung gesetzlichen Höhe ausgezahlt.


	5.2.8
	Leistungen nach Zeitaufwand:
Leistungen nach Zeitaufwand werden nur gesondert und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber vergütet. Für diesen Fall werden folgende Stundensätze vereinbart:


	
	Techn. Mitarbeiter / Auftragnehmer (Dipl.-Ing. / B.Sc. / M.Sc.):
	95,00 €/ Std. 


	
	Bei der Abrechnung nach Stundensätzen sind die Namen und Qualifikationen der Mitarbeiter und die Leistungen jeweils anzugeben und zu deren Anerkennung 14-tägig nachzuweisen.


	5.2.9
	Der Auftragnehmer gewährt 0 % Nachlass auf das Nettohonorar.


	§ 6
	Unter Zugrundelegung der vorgenannten Bedingungen resultiert für die beauftragten Leistungsphasen XX und der besonderen Leistungen ein voraussichtliches Honorar einschl. Nebenkosten von netto ca. XX €. 


	§ 7
	Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers


	7.1
	Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 11 AVB müssen mindestens betragen:
· für Personenschäden			             3.000.000,00 €
· für sonstige Schäden			             2.000.000,00 €



	§ 8
	Schlussbestimmungen


	8.1
	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm bekannt gewordenen Projektspezifika und Betriebsinterna des Auftraggebers und des Nutzers auch über die Laufzeit des Vertrages hinaus vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit Vertragsabschluss eine Verpflichtungserklärung zur gewissenhaften Erfüllung von Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz (Verpflichtung nach § 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 12. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) das durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. L S. 1942) geändert worden ist) abzugeben. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiterhin, mit Vertragsabschluss dem Auftraggeber sämtliche an dem Projekt beteiligte Mitarbeiter namentlich zu benennen. Diese sind gem. der Vorgaben der Stadt Hagen ebenfalls verpflichtet mit Vertragsabschluss die o.g. Verpflichtungserklärung zur gewissenhaften Erfüllung von Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass nur verpflichtete Mitarbeiter mit der Bearbeitung des Projektes betraut werden. Bei einem Wechsel der Projektbeteiligten, ist dies umgehend dem Auftraggeber anzuzeigen.

Darüber hinaus ist vom Auftragnehmer die beiliegende Erklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) mit Vertragsabschluss unterschrieben zurückzusenden.


	8.2
	Der Auftraggeber verarbeitet im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages personenbezogene Daten des Auftragnehmers bzw. der für ihn handelnden Vertreter, seiner Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und Nachunternehmer und deren Vertreter / Mitarbeiter. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). 


	
	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die zu verarbeitenden vertragsbezogenen Daten unter Beachtung sämtlicher einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften zu
verarbeiten und zu nutzen. Er trifft alle technisch notwendigen Vorkehrungen,
um einen Verlust von Daten und Informationen zu verhindern. Die
Verwendung von Daten und Informationen, die die Leistung betreffen, ist nur
für die Durchführung dieses Vertrages zulässig. Jede andere Verwendung der
Daten und Informationen durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen.


	8.3
	Für sämtliche wechselseitigen Ansprüche und Rechte aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches Recht. 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag unterliegen ausschließlich der deutschen Gerichtsbarkeit. Als Gerichtsstand wird Hagen vereinbart. Erfüllungsort ist Hagen. 


	8.4
	Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für Vereinbarungen über die Schriftform selbst.


	8.5
	Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien, eine inhaltlich möglichst ähnliche Regelung zu vereinbaren, die dem von den Parteien wirtschaftlich Gewollten am Nächsten kommt; soweit dies nicht möglich ist, gelten ersatzweise die Bestimmungen des BGB.


	 8.6
	Das vorliegende Vertragswerk ist geistiges Eigentum der Stadt Hagen. Die Weitergabe als Ganzes oder in Auszügen an Dritte bedarf unserer Zustimmung. Andernfalls bestehen gem. BGB Vergütungsansprüche.


	Hagen, den
	
	…………., den

	Auftraggeber:	
	
	Auftragnehmer:

	Im Auftrag
	
	

	


………………………………….   
	
	


……………………………………

	Stadt Hagen 
	
	(Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift)
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